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Rahmenleistungsbeschreibung 
der Tagesstätten 
für seelisch behinderte Menschen in Oberbayern

Präambel:

Die vorliegende Rahmenleistungsbeschreibung zeigt das Spektrum der Teilhabeleistungen im Rahmen des SGB IX Sozialpsychiatrischer Tagesstätten in Oberbayern auf. Die Sozialpsychiatrischen Tagesstätten bilden durch ihre flächendeckende Präsenz (in jedem Landkreis / jeder Stadt) einen zentralen Baustein in der gemeindepsychiatrischen Versorgung und Förderung psychisch kranker Menschen. Das niedrigschwellige Setting sorgt dafür, dass die Angebote insbesondere chronisch psychisch kranke Menschen erreichen. 

Das Angebot der Tagesstätten soll im Rahmen einer Aktivierung gestaltet und für die verschiedenen Ausprägungen unterschiedlicher psychischer Störungen zugänglich sein. Im Fokus steht der "Alltag" bzw. die "Lebenswirklichkeit" der Hilfe bedürftigen Menschen. Diese Lebenswirklichkeit kann dabei mit lebenspraktisch, künstlerisch-kulturell oder erwachsenenbildnerisch orientierten Ansätzen, in Clubhaus-Konzepten und auch geschlechts- und kulturspezifisch aufgegriffen und tagesstrukturierend gestaltet werden. Grundsätzlich ist auf die Varianz der Angebote innerhalb einer Tagesstätte zu achten, so dass möglichst viele Zielgruppen angesprochen und gefördert werden können. In Ballungsräumen können bedarfsbezogen mehrere Tagesstätten mit einer Vielfalt von Konzeptionen vorgehalten werden.

Diese Rahmenleistungsbeschreibung ist entstanden aus der Weiterentwicklung der Richtlinien des Bezirks Oberbayern für psychisch Behinderte.

Gliederung der Rahmenleistungsbeschreibung:

1:  
Organisatorische Grundaussagen: Strukturdaten und das organisatorisches Umfeld.

2: 
Inhaltliche Grundaussagen zu den wesentlichen fachlichen Grundlagen des sozialpsychiatrischen und tagesstrukturierenden Han-
delns und die Beschreibung von Zielgruppen und Zielsetzungen der Dienste.  

3:  
Leistungen für das Spektrum der Tätigkeitsfelder der Tagesstätten. Je nach vorhandenen Personalkapazitäten sowie unterschiedlichen regionalen Angebotsstrukturen und damit verbundenen regionalen Aufgabenverteilungen in der psychiatrischen Versorgung werden von den Diensten individuelle Schwerpunkte gesetzt.
 1. Organisatorische Grundaussagen

a. Standort 

Die Tagesstätte sollte sich in ihrer Versorgungsregion in einer möglichst zentralen Lage befinden, damit sie die fachlichen Notwendigkeiten, die sich aus ihrem Aufgabenspektrum ergeben, möglichst effektiv und effizient erfüllen kann. Dazu ist eine möglichst gute Erreichbarkeit notwendig, die im ländlichen Raum über einen Fahrdienst hergestellt werden kann.
b. Kapazität

Die Kapazität der Tagesstätte richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und  der Ausdifferenzierung des Angebots und ist in Bezug zu setzen zur Eignung und Größe der Räumlichkeiten. Sie sollte mindestens 10 Plätze haben und i. d. R. die Zahl von 35 Plätzen nicht übersteigen. Gegebenenfalls sind Zweigeinrichtungen zu bilden.

Eine Konkretisierung der notwendigen Kapazitäten zur Erfüllung der hier dargestellten Qualität der Leistungen und des Leistungsspektrums kann nur für jede einzelne Tagesstätte und die dort vorherrschenden Rahmenbedingungen erfolgen. 

Ziel muss sein: 

· Erreichen des größtmöglichen Erfüllungs- (Umsetzungs-) grades des hier dargestellten Leistungsspektrums

· Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Leistungserbringung

c. Öffnungszeiten

Tagesstätten bieten ganzjährig Hilfen zur Tagesstrukturierung: in der Regel an 5 Wochentagen, 33 Stunden wöchentlich. Es sollen Betreuungsangebote, vor allem Freizeitaktivitäten, auch außerhalb dienstüblicher Zeiten (z.B. abends und an Wochenenden) angeboten werden.

Die konkrete Ausgestaltung ergibt sich vorrangig aus:

· den Bedürfnissen der Zielgruppen

· dem jeweils vorliegenden Bedarf der Versorgungsregion

d. Berufsgruppen
Die Angebote in Tagesstätten orientieren sich an sozialpsychiatrischen Prinzipien. Die fachliche Haltung ist geprägt von einem ganzheitlichen Verstehen der Situation und Person eines psychisch kranken Menschen. Sozialpsychiatrisches Handeln geht davon aus, dass psychische Erkrankung somatogene, psychogene und soziogene Ursachen (biopsychosoziales Modell) hat und entsprechend auch alle Lebensäußerungen beeinträchtigen kann.  

Handeln in Tagesstätten erfordert ein professionelles Team, um die Leistungserbringung in ausreichender fachlicher Qualität zu gewährleisten. Unterschiedliche Professionen, ihre Sichtweisen und Kompetenzen im Team sind wünschenswert, um der Lebenswirklichkeit vielfältig begegnen zu können.

Unter Zugrundelegung von 20 Plätzen sollten mindestens 2,0 Planstellen für Fachkräfte sowie eine in den Förderrichtlinien festgesetzte Pauschale für Mitarbeitende wie z. B. Verwaltungs-, Organisations- und Hauswirtschaftsbereich vorhanden sein.

Zum Kreis der Fachkräfte gehören insbesondere SozialpädagogInnen/SozialarbeiterInnen, andere geeignete erfahrene pädagogische, psychiatrische oder therapeutische Fachkräfte.
2. Inhaltliche Grundaussagen

a) Grundsätze zur Leistungserbringung auf der Grundlage

· des ganzheitlichen Krankheitsverständnisses 

· eines dynamischen Behinderungsverständnisses (ICF)

· personenzentrierte Leistungserbringung unter Berücksichtigung von Gender und der kulturellen Hintergründe der Person
· von Ressourcenorientierung und Empowerment

· des Normalisierungsprinzips

· der Freiwilligkeit

· der Beziehungskontinuität

· von Gemeindenähe
· Niedrigschwelligkeit 
· der Salutogenese

· Hilfe zur Selbsthilfe
b) Zielgruppe

Viele psychisch kranke, seelisch behinderte und/oder von einer Behinderung bedrohte erwachsene Menschen benötigen eine sinnvolle Tagesgestaltung (tagesstrukturierende Maßnahmen), zu der sie ohne Hilfe von außen nicht in der Lage sind. 

Bei der Definition der Zielgruppe und des Leistungsangebotes der Tagesstätten sollen Menschen unter folgenden Aspekten Berücksichtigung finden:

· Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Problemen, die sehr unterschiedliche Profile von Fähigkeiten und Defiziten in den Bereichen Tagesstrukturierung und Tagesgestaltung, Selbstversorgung, soziale Integration, Kontakt und Kommunikation, Mobilität, Konzentration, Merk- und Planungsfähigkeit etc. aufweisen.

· Psychisch kranke Menschen mit komplexem Hilfebedarf, deren personenzentrierte Behandlungs- und Rehabilitationsplanung unter anderem auch tagesstrukturierende Angebote umfasst.

· Psychisch kranke Menschen, deren Schwellenängste gegenüber anderen Leistungsanbietern (z.B. aufsuchen eines Nervenarztes) zu hoch sind.
c)  Zielsetzung
Entsprechend der Zielgruppe der seelisch behinderten und/oder von einer Behinderung bedrohten Menschen mit ihrem eingeschränkten bzw. in verschiedenen Bereichen und/oder über die Zeit hin schwankenden Leistungsspektrum ergeben sich für Tagesstätten im Wesentlichen folgende Zielsetzungen:

· Förderung zur Teilhabe an der Gesellschaft 

· Sinnvolle Tagesgestaltung

· Stabilisierung der vorhandenen Fähigkeiten und Ausbau im Sinne einer wirkungsvollen Hilfe zur Selbsthilfe

· Entwicklung und Erprobung von tragfähigen Sozialkontakten sowie Eingliederung in das soziale Umfeld

· Prävention von (weiterer) Chronifizierung, Erhalt und Verbesserung der Gesundheit sowie der Gesundheitsfürsorge

· Weiterentwicklung über Tätigkeiten, Kontakte und Themen, Reaktivierung von früheren Ressourcen und Fähigkeiten

· Training der Basisfähigkeiten zur Arbeit

· Verbesserung der Lebensqualität

d) Methoden (Vorgehen)

Die Arbeit erfolgt unter Berücksichtigung der Gesamtsituation des Klienten/der Klientin auf der Grundlage verschiedener fachlicher Ansätze, berufsgruppenspezifischer, differenzierter Settings (z: B. Gruppennagebote, Einzelangebote) unter gemeinwesenorientierten Aspekten und unter den Prinzipien und Zielen von Diversity Management und Geschlechtergerechtigkeit.
	klienten- und bedarfsorientiert:
	· Die Angebote orientieren sich am individuellen Hilfebedarf und dem Anliegen der Klienten.

	ressourcenorientiert
	· Die persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten des Hilfesuchenden werden für den Beratungs- und Betreuungsprozess nutzbar gemacht

	lebensweltorientiert
	· Das familiäre, soziale und kulturelle Umfeld wird mit einbezogen.

	transparent
	· Der Klient erhält Einblick in die Arbeitsweise und Arbeitshaltung/philosophie der Tagesstätte

	auf der Grundlage eines Hilfeplanungsprozesses


	· Für jeden Tagesstättenbesucher, mit regelmäßiger Besuchsfrequenz (Orientierungsrahmen ist hierzu 4 Besuche), ist eine Hilfsplanung aufzustellen. Schwerpunkt der Hilfsplanung ist der Teilhabebereich Tagesgestaltung, Kontaktfindung und Freizeitgestaltung.


3. Darstellung der Leistungen

	Leistungs-

bereich
	Leistungen
	Beschreibung der Maßnahmen


	3.1 Leistungen zur Kontaktaufnahme

Erstkontakt


	Leistungen zur Kontaktaufnahme sind alle Tätigkeiten der Mitarbeitenden der Tagesstätte, die die Anbahnung eines Kontaktes oder die Herstellung einer Vertrauensbeziehung ermöglichen.

Sie sollen bedarfsgerecht, personenbezogen und im Rahmen flexibler Zugangsmöglichkeiten gestaltet sein.


	· Klärung der regionalen und fachlichen Zuständigkeit

· Erste Problemerfassung

· Abklärung krisenhafter Situationen

· Je nach Zuständigkeit Weitervermittlung an andere Dienste oder Aufnahme der Klientendaten 

· Informationsweitergabe und Kurzberatungen



	3.2 Leistungen im Bereich der Beratung und Begleitung


	Leistungen im Bereich der Beratung und Begleitung dienen der Förderung von individuellen Bewältigungsstrategien im Umgang mit der psychischen Störung unter Einbeziehung der individuell vorhandenen Ressourcen.

	· Sicherstellung der Grundversorgung (Existenzsicherung, Weitervermittlung ins Hilfenetzwerk)
· im einzelnen Hilfestellung beim Umgang mit Beeinträchtigungen und Gefährdung durch die psychische Erkrankung hinsichtlich z.B. Realitätsbezug, Sinnorientierung des Lebens, selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten, Kommunikationsstörungen, körperlicher Erkrankung / Behinderung



	3.3 Leistungen im Bereich der Krisenversorgung


	Leistungen in diesen Bereich beinhalten Kriseninterventionsleistungen, die als kurzfristiges professionelles Handeln verstanden wird,.


	· Beratungs-/Kriseninterventionsgespräche

· Vermittlung an Krankenhäuser / Ärzte / Sozialpsychiatrische Dienste, etc. 



	3.4 Leistung zur (Wiederherstellung) sozialer, alltagsbezogener und lebenspraktischer  Grundfähigkeiten
	Leistungen in diesem Bereich beinhalten das Training von Basisfertigkeiten
	· Auf- und Ausbau sozialer Grundfähigkeiten und Grundfertigkeiten (Verbindliche Absprachen treffen und auch einhalten lernen/ Schrittweise Annäherung an feste Besuchszeiten/Schrittweise Übernahme von Aufgaben und Verantwortung/Schulung von Sinneswahrnehmungen (Eigen- und Fremdwahrnehmung, Grenzensetzen)/Entwickeln und Durchhalten von Zielen

· Übung lebenspraktischer Fähigkeiten (Kochen/Einkaufen/Wäsche waschen/ Putzen/Hauswirtschaftliche Grundfähigkeiten/ Ernährungsberatung/ Hygieneberatung/ Compliance für den Alltagssinn von Medikamenten/ Umgang mit Geld/ Mobilitätsübungen/ Kleine handwerkliche Alltagsreparaturen/ Ordnung herstellen und einhalten lernen

· Einzel- und/oder Gruppengespräche (Sondierungs-, Aufnahme- und Zielvereinbarungsgespräche/ Konfliktlösungsgespräche/ Beratungs- und Vermittlungsgespräche/ psychoedukativ orientierte Gruppen, 
· Individuelle zukunftsbezogene Förderplanung (Verwirklichung des Gesamtplanverfahrens unter Heranziehung der HEB-B-Bögen für bestimmte KlientInnen



	3.5 Leistungen im Bereich der Tagesstrukturierung 


	Leistungen im Rahmen der Tagesstrukturierung dienen zur Tages- und Freizeitgestaltung sowie Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
	· jegliche Art und Form von Beschäftigungsangeboten (Kreativitätsangebote/ Bewegungs-, Gymnastik- und Sportangebote/ Musische Angebote/ Gartenarbeit/ Spielenachmittage/ Entspannungsgruppen/ Tanzgruppen/kulturelle Angebote etc.)
Training der Basisfähigkeiten zur Arbeit (Küchenarbeiten/ Gartenarbeiten/ Werkstätten/ Recycling/ Verwaltungshilfen/ Computerarbeiten/ Mitarbeit bei Tagesstätten-Publikationen)

	3.6 Kooperationsleistungen
	Leistungen im Rahmen der Kooperation dienen der Koordination und Abstimmung des Einrichtungsangebotes im Kontext der Leistungserbringung innerhalb eines Verbundes/regionalen Versorgungssystems zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und fachlichen Versorgung sowie als Beitrag zum Auf- und Ausbau eines qualitätsgesicherten Versorgungssystems zur Ermöglichung einer personenzentrierten integrierten Leistungserbringung.


	· klientenbezogene Kooperation mit Einrichtungen und Diensten, inklusive Ämter und Behörden (In Einzelfällen Hilfeplanungsgespräche sowie Helfer- und Personenkonferenzen)
· Beteiligung an Gremien

· Einbeziehen psychiatrischer und nichtpsychiatrischer Fachdienste

· Öffentlichkeitsarbeit (Verbreitung von Infomaterialien)

· Community Care




	3.7 Leistungen im Rahmen der Leitung und Verwaltung


	Leistungen im Rahmen der Leitung und Verwaltung sind alle Tätigkeiten, die von der Leitung und Verwaltung erbracht werden, die die inhaltliche und strukturelle Organisation der Einrichtung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Grundsätze gewährleistet.


	· Konzeptioneller und organisatorischer Bereich (Qualitätsentwicklung/ Konzeptentwicklung/ Aufgaben- / Verfahrensbeschreibungen/ Verhandlungen)

· Wirtschaftlicher Bereich (Verantwortung für Haushaltsetat/ Internes Controlling/ Verhandlungen
· Personalbereich (Personalführung/ Personalentwicklung/ Personaleinsatz)
· Beschwerdemanagement
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